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RS OGH 1993/11/23 11Os160/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1993

Norm

StGB §84 Abs1 B

StGB §84 Abs1 C

Rechtssatz

Eine allenfalls nur dreitägige Berufsunfähigkeit des Tatopfers ist mit einer mehr als vierundzwanzig Tage dauernden

Gesundheitsschädigung durchaus vereinbar.
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